
330 der Beilagen zu. den steno[;raphischen. Prot okollen des 

Bu.ndesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses fti.r soziale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschlu3 des Nationalra~es vom 27. November 

Allgemeine 

Sozialvers i cherungsgesetz abge1:illderc vi ird (21-1-. Novelle zum 

Allgemeinen Sozialversicherllngsgesetz) 

Der vorliegende Geset;~esbeschluB des Nationalrates sieht 

für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

ab Juli 1970 grundsätzlich einen 10 7ügen Zuschlag zu den 

\1i twec1pensionen sowie eine Erhöhung da,:, Ricntsatzes um S 50.­

vor. vleitere Verbesserungen betreffend Hi'cwenpensionen nach 

Arbe i tsunfällen vor dem 1. Mai 1942 bzvJ. vor dem Inkral't­

treten des ASVG. Auch eine Korrektur zugunsten der Ange­

stelltenpensionisten aJS der Zeit vor 1938 ist vorgesehen. 

Weitere Änder",ngen stehen mit der beabsichtigten Einführung 

der Bauern-Pensionsversicherung im Zusammenhang. 

Der Ausschuß für soziale AngelegenJ.'1eiten hat die geg'.:m.­

ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 1969 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen. dem 

Hohen Hause zu emprehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für soziale Angslegenheiten den Antrag~ der Bundesrat wolle 

beschließen: 

Gegen den Gesetz~sbeschl~B des Nationalrates vom 27. 
November 1969~ betreffend ein Bundesgesetz~ nit dem das Allge­

meineSozialversicherungsgesetz abgeändert wird (24. Novelle 

zum Allgeme inen Sozial v ...... rs 1.cherungsgesetz), wi:cd kein :2:inspruch 

erhoben 

Wien, am 9. Dezember 1969 

B ern k 0 P f 
Berichterstatter 

Maria M atz TI e r 
Obmann 

330/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




